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Kassenbon

CHECKLISTE: Diese Angaben muss ein Kassenbon enthalten

	

	
	erhalten?

	Prüfpunkt
	ja
	nein

	Name und Anschrift des leistenden Unternehmens
	
	

	Datum der Belegausstellung, Beginn und Ende des Vorgangs
– wichtig für Gaststätten- und Bewirtungsbons.
	
	

	Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Leistungen
– statt „Speisen und Getränke“ muss es heißen: „2 x Cola 0,5 l,
3 x Bratwurst, 1 x Kaffee“.
	
	

	Gesamtbetrag, Nettobetrag, Steuersatz und Steuerbetrag
– auch bei steuerbefreiten Umsätzen ist ein Hinweis nötig
(„steuerfrei nach § 4 UStG“).
	
	

	Seriennummer des Kassensystems oder Sicherheitsmoduls (TSE)
– Pflicht bei elektronischen Registrierkassen.
Beispiel: TSE: 774129598
	
	

	Lesbarkeit / QR-Code
– der Bon muss entweder direkt lesbar oder elektronisch
(mit Zustimmung) abrufbar sein.
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